
 

 

ZUSCHUSS FÜR KINDERGARTEN-, SCHUL- UND 
SPORTVERANSTALTUNGEN 

• Schullandwochen (Wienwochen), 
• Sportwochen, 
• Schikurse 
• Ferienwochen 
• Sprachreisen  

(keine privaten Urlaube) 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lieboch hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen, 
eine Förderung von € 50,00 zu gewähren. Die Förderung kann - egal für welche Art von 
Veranstaltung - einmal pro Schuljahr und Person in Anspruch genommen werden. 

Fördervoraussetzungen: 

• Schriftliche Vorlage der Bestätigung über die Teilnahme und der Kosten 
• Es muss sich um eine mehrtägige Veranstaltung handeln 
• Die Förderung kann bis zur Matura in Anspruch genommen werden 
• Hauptwohnsitz des Kindes und mind. eines Elternteiles in der Marktgemeinde 

Lieboch zum Zeitpunkt der Schulveranstaltung und des Ansuchens 

• Das Ansuchen ist bis max. ein Jahr ab der Veranstaltung zu stellen 

Die Förderung wird auf ein Bankkonto überwiesen und nicht mehr bar ausbezahlt 

Der Antrag befindet sich auf der nächsten Seite 



 
 

Antrag auf Förderung 

Schul- Sport und Kindergartenveranstaltungen 

(Schikurs, Schullandwoche, Sportwoche, Ferienwoche, Sprachreisen) 

 

Förderung von einmalig € 50,00 pro Schuljahr 

 

 

Name d. Kindes          ……………………………. 

wohnhaft in                 …………………………….  

Telefonnr. d. Eltern    ……………………………. 

 

 

Für die Überweisung des Förderungsbeitrages gebe ich folgende Bankverbindung 

bekannt: 

 

Antragsteller: ……………………… 

IBAN:   ……………………………….. 

 

 

 

…………………….                                    ……………………… 

Ort und Datum                                            Unterschrift 

 


